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1. ALLGEMEINES 
1.1 ANGEBOT 

Die Musikschule Hochdorf bietet als 
Standortmusikschule der Kantonsschule 
Seetal Instrumentalunterricht in den 
Räumlichkeiten der Kantonsschule Seetal 
an.  
 
Die detaillierten Informationen zum Ange-
bot entnehmen Sie bitte der Homepage 
der Musikschule: 
 

https://www.musikschulehochdorf.ch/organi-
sation/lehrpersonen.html/673 

 
› Weitere Instrumente auf Anfrage.  

Auskunft erteilt unsere Standortmu-
sikschule Hochdorf:  
Tel.: 041 910 68 60 

  sekretariat@musikschulehochdorf.ch 

 

  Musikschulleiter:  
  Renato Belleri 
   leitung@musikschulehochdorf.ch 

   
  www.musikschulehochdorf.ch 

 
 
 

 

 

 

1.2 ANMELDUNGEN, 
   ABMELDUNGEN, EINTEILUNG 

Neuanmeldung: 
Wer den Instrumentalunterricht neu in 
den Räumlichkeiten der Kantonsschule 
Seetal besuchen möchte, meldet sich 
bis spätestens 30. April des laufenden 
Schuljahres via Anmeldeportal an:  
 
https://ksseetal.lu.ch/Bildungsangebote/Instru-
mentalunterricht/Anmeldung_Instrumentalunter-
richt 
 

Wiederanmeldung: 
Lernende, die bereits im laufenden 
Schuljahr den Instrumentalunterricht in 
den Räumlichkeiten der KS Seetal besu-
chen, erhalten die Anmeldeunterlagen 
direkt von der Standortmusikschule 
Hochdorf zugestellt.  
Die Anmeldung verpflichtet zum Besuch 
des Instrumentalunterrichts während ei-
nes ganzen Schuljahres. Austritte sind in 
der Regel nur auf Ende eines Schuljah-
res möglich. 
Die Modalitäten der Abmeldung wer-
den von der Standortmusikschule 
Hochdorf bestimmt.  
Der Instrumentalunterricht findet in den 
Musikräumen der Kantonsschule Seetal 
statt, in Zwischen- und Randstunden, 
möglichst optimal eingebettet im Stun-
denplan.  

› Die Stundenplaneinteilung erfolgt vor 
Beginn des Schuljahres durch die ein-
zelnen Instrumentallehrkräfte nach 
Rücksprache mit den Lernenden.  
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› Der Instrumentalunterricht beginnt in 
der zweiten Woche nach den Sommer-
ferien.  

1.3 VERPFLICHTUNGEN DER 
LERNENDEN 

› Die Lernenden sind zum regelmässigen 
Besuch des Instrumentalunterrichts ver-
pflichtet, ebenso zum Einhalten der – je 
nach Stufe – gebotenen Übungszeit. 

› Im Verhinderungsfall (Krankheit etc.) 
meldet sich die Schülerin, der Schüler 
rechtzeitig persönlich bei der Instrumen-
tallehrperson ab.  

› In Ausnahmefällen können Lektionen 
im Einverständnis mit der Instrumental-
lehrperson verschoben werden.  

› Das Absenzenreglement der Kantons-
schule Seetal gilt auch im obligatori-
schen Instrumentalunterricht. 

› Nach der zweiten unentschuldigten Ab-
senz im obligatorischen Instrumentalun-
terricht wird das zuständige Prorektorat 
der Kantonsschule Seetal benachrich-
tigt. Es werden ebenfalls die Eltern in-
formiert.  
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1.4 KOSTEN 

› Obligatorischer Unterricht am Gymna-
sium und an der Fachmittelschule:  
Der obligatorische Instrumentalunter-
richt kostet generell Fr. 1030.-1 pro 
Schuljahr. Der obligatorische Instru-
mentalunterricht dauert wöchentlich 40 
Minuten.  
Dieser Betrag wird von der Standortmu-
sikschule Hochdorf in Rechnung ge-
stellt, wenn der Instrumentalunterricht in 
den Räumlichkeiten der Kantonsschule 
Seetal belegt wird.  
 

› Freiwilliger Unterricht am Gymnasium 
und an der Fachmittelschule: 
Für den freiwilligen Instrumentalunter-
richt gelten die Tarife der Standortmu-
sikschule Hochdorf, falls der Unterricht 

in den Räumlichkeiten der Kantons-
schule Seetal besucht wird. 
An den Musikschulen sind die Preise un-
terschiedlich und können auf den Merk-
blättern der kommunalen Musikschulen 
eingesehen werden.  
 
Die Unterrichtsdauer beim freiwilligen 
Instrumentalunterricht beträgt wöchent-
lich 30 oder 40 Minuten.  
 

› Die Anschaffung der Instrumente und 
Musikalien ist Sache der Lernenden.  
 

› Information Geschwisterrabatt  
Der Kanton gewährt keinen Geschwis-
terrabatt. Sozialrabatte können nur bei  
der Musikschule der Wohngemeinde 
beantragt werden.  

 

2. OBLIGATORISCHER 
INSTRUMENTALUNTERRICHT 
› Gymnasium: 

beim Wahlpflichtfach Musik:   
4. und 5. Klassen Langzeitgymnasium, 
2. und 3. Klassen Kurzzeitgymnasium 
 

› Fachmittelschule: 
beim Profil Pädagogik                       
2. und 3. Klassen  
 

› Die Anmeldung für den Instrumental-
unterricht im FMS-Profil Musik erfolgt 
direkt über das zuständige Prorektorat 
der Kantonsschule Seetal.   

                                                 
1 Änderungen vorbehalten, da der Regierungsrat  
  die Preise für den obligatorischen Instrumental- 
  unterricht jährlich festlegt. 

 

2.1 ALLGEMEINES 

› Der Instrumental- oder der Gesangsun-
terricht kann in den Räumlichkeiten der 
Kantonsschule Seetal (Standortmusik-
schule Hochdorf) oder an einer kom-
munalen Musikschule belegt werden. 

› Die Instrumentallehrpersonen verfügen 
über einen Master im entsprechenden 
Instrument oder über eine vergleichbare 
Qualifikation. 
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› Für Lernende am Gymnasium mit Musik 
als Maturafach (Wahlpflichtfach) ist der 
Unterricht in einem Instrument oder in 
Gesang obligatorisch.  

› Die Unterrichtsdauer beim obligatori-
schen Instrumentalunterricht beträgt 40 
Minuten pro Schulwoche. 
Zudem sind die Lernenden verpflichtet, 
in einem ihrem Ausbildungsstand ent-
sprechenden Ensemble, Chor oder Or-
chester der Kantonsschule Seetal mitzu-
wirken. Die Anmeldung hierfür erfolgt 
zum gegebenen Zeitpunkt direkt an der 
Kantonsschule Seetal. 
 

› Für Lernende an der Fachmittelschule 
mit den Profilen Musik und Pädagogik 
ist der Unterricht ab der zweiten Klasse 
in einem Instrument oder in Gesang ob-
ligatorisch.  
Bei der Wahl des FMS-Profils Musik fin-
det der Instrumentalunterricht in der Re-
gel an der Hochschule Luzern – Musik 
statt.  
Die Anmeldung für den Instrumental-
unterricht im FMS-Profil Musik erfolgt 
direkt über das zuständige Prorektorat 
der Kantonsschule Seetal.   

› Die Mitwirkung in einem schuleigenen 
Ensemble ist in den 1. und 2. Klassen 
der Fachmittelschule in beiden Profilen 
(Pädagogik und Musik) obligatorisch.  
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2.2 PFLICHTENHEFT FÜR 
LEHRKRÄFTE UND LERNENDE 
IM OBLIGATORISCHEN IN-
STRUMENTALUNTERRICHT 

› Qualitätssicherung: Die Lehrkräfte füh-
ren nach jedem Semester mit den Ler-
nenden eine Standortbestimmung 
durch. 

› Schülerfeedback: Ein offener Fragebo-
gen (mündlich oder schriftlich) bildet 
die Basis für ein Gespräch über das ver-
gangene Jahr. 

 

 

2.3 INSTRUMENTALUNTERRICHT 
AN EINER KOMMUNALEN MU-
SIKSCHULE 

› Die Lernenden der Kantonsschule See-
tal haben die Möglichkeit, den obliga-
torischen Instrumentalunterricht in den 
Räumlichkeiten der KS Seetal (Standort-
musikschule Hochdorf) oder an einer 
kommunalen Musikschule zu besuchen.  

› Für Instrumentallehrpersonen und ihre 
Schülerinnen und Schüler an den kom-
munalen Musikschulen gelten die allge-
meinen Bedingungen (siehe 2.1. Allge-
meines und 2.2 Pflichtenheft). 

› Die Gymnasien und die Fachmittel-
schulen lassen die Jahresplanung mit 
Notenterminen, Terminen zum Vorspie-
len usw. den Schulleitungen der Musik-
schulen und der Hochschule Luzern – 
Musik ca. Anfang Juli zukommen. Die 
Schulleitungen der Musikschulen und 
der Hochschule Luzern – Musik leiten 
diese Informationen an die entspre-
chenden Instrumentallehrpersonen wei-
ter. Die Instrumentallehrpersonen hal-
ten die entsprechenden Termine ein, 
bereiten die Lernenden auf die Vor-
spiele vor usw. 
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3. FREIWILLIGER 
INSTRUMENTAL-
UNTERRICHT 
› Der Instrumentalunterricht als fakultati-

ver Unterricht kann in den Räumlichkei-
ten der Kantonsschule Seetal (Standort-
musikschule Hochdorf) oder an einer 
kommunalen Musikschule besucht wer-
den.   

› Die Unterrichtsdauer beim freiwilligen 
Instrumentalunterricht beträgt 30 oder 
40 Minuten.  

› Die Anmeldung verpflichtet zum Besuch 
des Instrumentalunterrichts während ei-
nes ganzen Schuljahres.  

› Wer Instrumentalunterricht als fakultati-
ven Unterricht belegt, geht die Ver-
pflichtung ein, zu üben und die notwen-
dige Zeit dafür zu investieren.   

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bildungs- und Kulturdepartement 
Kantonsschule Seetal  
Alte Klosterstrasse 15 
6283 Baldegg 
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